
Beilagen zu den stenographlachen Protokollen des Burgenländlsc:hen Landtages der XIII. Wahlperlode

AU88c:huBberlcht

Bericht des Rechtsausschusses und des Finanzausschusses

Bellage 134

über den Gesetzentwurf (Beilage 123) mit dem
das Burgenländlsc:he Raumplanungegesetz geändert
wlnl (21. 13 - 68).

Der RechtsaOsschuB hat sich mit dem Gesetz
entwurt ~n setner lB. s;tzung am 9. März 1981 und
der F.inanzausschuB in seiner 16. Sitzung ebenfalls
am 9. März 1981 befaßt. Abgeordneter Maser erstat
tete .M'l belden Ausschüssen den Bericht <Und stal lte
in beiden Ausscllüssen den Antrag , die Regierungs
vorlage mtl Abänderungen und El'lQ6nrongen anzu
nehmen. Der Antrag des Beridlterstattes wurde eo
wohl im Rechtsausschuß ab auch Im Finanzaue
schuß einstimmig angenommen.

Der Rechtsaussd'ttuß ond der RnanzaussctwB
steUen somU den Antrag, den Gesetzentwurf (Bei
lage 123) mit nachstehenden Abänderungen und Er
gänzungen enzunenmen:

1. Der Ei,nJeitungssatz der Novelle soU nichtig lau
ten :
..Das Burgenlälndische Raumplanungeg"etz.
LG81. Nr. 18/1969, i n derFiassung der Geset
ze LGßt Nr. 33/1971 und 5/1974 und der K\md
machungen LGBt Nr. 48/1969 und 11/1980 wird
wte folgt geändert :"

2. Im Art I Z. 2 sollen irI der Ietz1en Zelle dJe
Worte ..mJt beratender StImme" gestrk:hen wer
den.

3. Art. I Z. 4 so4l ereetalos gestrichen werden.

4. Die Z. 5 des Art. I soll die Bezeichnung ..4."
emetten .und außerdem 5011 i n der vierten Zelle
das Wort "kIann" geslrlchen und durch das Wort
"~I" ersetz:t weTQen.

5. Die Z. 6 des Art. I sot! dle 8eZaldmung "5."
ematten.

6. ODe neu einzufügende Z. 6 soll nachstehende
·Fassung erhalten:
6. § 14 Abs. 3 IJl e hat zu leuten:

"a) Als Wohngeblete smd solche Fliehen vor
zusehen, die ,für Wohngebäude samt den dazu
gehörjgen Nebenanlagen (wie z.B. Garagen,
GartJenhäusc:hel'l') bestimmt sind. Oarübem!.naus
s:-9"~ Jfts€:"'!i"u.r-e '100 iO'1äUhtH:--- .._.. ..
..a) Als Wohngeblete s~nd solche Flächen vor
zusehen, die für Wohngebäude samt den dazu
gehönigen Nebenanlagen (wie z.B. Garagen.
Gar1Jenhäusc:hell) bestimmt sind . OarObem!.naus
,ist die Erric:l'lWng von einrichtungen und Be
trieben Ullässig, die der täglichen Versorgung
und den wesentlichen -sooIalen und kulturellen
BedOrlnlssen der Bev6lkerung des Wohngeble
tes dienen 'wJe z.8 . Bauten des Bnzelhandels
und DJenst1eistvngsgewerbes, lQndergänt.en, Klr-

ehen, SChulen) und ,keine das örtlich zumutbare
Maß übersteigende GefähN:iung oder Betästi
gung der Nachbarn oder Qbermä6ige Belastung
des Straßenverkehr'S verursachen."

7. Z. 7 des Art. I soU d ie ·folgende neue Fia'SSung
erhalten:

7. § 14 A'bs. 3 m. e -hat zu lauten :

e) -Als gemfschte Baugeblete sind soJche Flä
chen YOrZU6etulO. auf denen
Z. 1 Wohngebäude samt den dazugehörigen

Nebenanlagen und
Z. 2 sonstige Gebäude ·uRd Betriebsanle.gen,

die überwlagend den wlrtschafHlchen, eo
zialen und kultuteJlen Bedürfnissen der
Bevölkerung dienen und keine das ört
lich zumutbare Maß übersteigende Ge
fährdung oder Be!ästigung der Nachbam
oder eJne Obelllllä8lge Belastung deS
Straßenverkehrs vemrsachen.

enactrtet werden dür1en."

..8. Nach § 14 c ist folgender § 14 d einzutügen:
nung "9." emalten soll, soU elne neue Z. 8 mlt
folgender Fassung tre!en :

..8. Nach § 14c Ist folgender /14d einwfügen:
§ 14d

(1) 8nJ<:aufsmntren jm &rme dieses Gesetzes
stnd für den überöt1jlchen Bedarl bestimmte
Handelsbetriebe samt den damit dn Zusammen
hang stehenden DiensUeisbmgselnrid'ltungen,
a) ~n cenen Güter mehrerer warengruppen, ein

schlLeßllch von Waren des. täglichen Bedar
fes, angeboten werden,

bl die nach einern wirtschaftlichen Gesamtkon
ZlElPt in 'Sich eine bauUche oder p1aoerische
Einheiot bilden end

c) deren Verkaufsfläche mehr als 800 m2 odet
derenGesam~r.iebsf[ächemehrals 1.200m2

beträgt. ZUr Verkaufsfläche gehören die Flä
chen aller Räume, dte für die Kunden be
stimmt und zugängUch sind. ausgenommen
Stiegenhäusef, Gänge, Hau.s~luNn, Sanitär
räume und lJagerräume. 0Ht Gesamtbetriebs
fläche umfaßt die .fJächen aller VerIoatJfs-,

~1l!ri"iIt..'I'lIlwJ\I,"ßIl.Ö'IIJl"n~"lJlj!
stimmt und zugänglich sind, ausgenommen
Stiegenhäuser, Gänge, Haus.~luNn, Sanitär
räume und lJagerräume. Oie Gesamtbetriebs
fläche umtaßt die Flächen aller Verloauf&-,
BelllilebSl- und Ilagerräume, ausgenommen
EIns~Ipl:ätze für ,Kraftfahrzeuge.

(2) Die Errlchllung von ,Emkaufszen1ren nach
Abs. 1 bedarf - unbeschadet der onach anderen
gesetz.ichen Vorschriften erforderlichen BewllII
gungen - einer BewWUgung der LendesregJe-
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rung . Dem Ansuchen sind die f.ür d ie Beurtei
lung oes Vorliegens der Voraussetzungen 'flach
Abs. 3 Ut a bis e et'forderll chen Unter.lagen
anwschließen.

(3) Die 8ewW igung rat mit Bescheid zu erteilen,
wenn
a) di..e für d ie ·Eirrich1lung vcrqesebenen .f~ächen

als &uland ·gern. § 14 Abs. 3 ·)it. c b is 9
ausgewiesen elnd.

b) überörtUche Interessen, insbesondere der
Wasser- und Enengieversorg.ung, der Ab
w.asserbeseiotigung -und der v ersenrserschue
ßung nk:ht beeinträchtigt werden,

c) eine übermäßige Belastung des Naiurhaus
M ires sow ie esoe grobe Störung des Land
schaflsbilldes nicht ZlU befürchten ist ,

d) tür je 100 m2 Verkaufs11äche mindestens zehn
Ehnstellplätze für Kraftiiahrzeuge vo ngesehen
sind und

el entsprechend d er Widmungsart (§ 14 Abs. 3
Ut. c bis el eine d as ö rtllch zumutbare Maß
-übersteigertde Gefährdung oder Belästigung
der Nachbarn oder übermäßige B&lastung
des Straßenverkehrs nicht zu erwarten ist.

(4) Im Bewill igungsverfahren Jst der Gemeinde
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben."

9. O)e Z. 9 des Am. I soll die Bezeichnung ,,10."
und außerdem die nachstehende Fassung er
halten :

,,10. § 19 Abs . 4 hat ZlU lauten :

(4) Das Amt der Landesregierung ist von der
beabsfchUgten Ändenung des Flächen.widmungs·
planes unverzilgUch Jn Kenntnis 2lIJ setzen. Im
übrigen i st t ür das Verfahr-en § 18 Abs. ·2 bis
12 sinngemäß ereuwenden."

10. Die Z. 10 des Art. , soll die Bezeichnung ,,11."
erhalten; euüeroern ecn es In der dnltten ZeUe
statt "8 ur.genländische oßauordnung" richtig
"Bgld. Bauordnung" lauten.

11. Z. 11 des Art . I soll öle ·Bezeichnung ..12." er
halten 'und in der dnitten ZeNS soll es statt ,, 5
Jahren " rJchtig "zwei Jahren " lauten.

12. Z. 12 des Art. ~ 6011 die B~lchnung "13." und
Z. 13 des Art. I dle Be~lctmuh.g ,,14." erhalten .

13. 'DIe Im APl. I neueJlUlu.fUgende 2.15 soll folgen·
de Fessung erretten:

,.15. In § 25 Iist d ieWortfolge "GrundteHungs- und
8aubewiUbgnngen h

• du~ch die Worte ..Baupla~-

13. 'DIe Im APl. I neueJlUlu.fOgende 2.15 soll folgen
de Fessung emalten :

,,15. In § 25 Iist d ieWortfolge "G rundte fhmgs- und
8aubewitlbgungenh durch die Worte ..Bauplatz
erk lätlungen und 6 aubewtiUlQungen" zu erset
zen."

14. Oie Z. 14 des Art. I soll die Bezeichnung "16."
end n ecnetebenoe Fassung emeleen:

"16. § 26 Am. 1 erster Satz hat zu 'lauten:
(1) Wurde die Absicht der A.ufsloel~ung etnee
Flächenwi-drTN.mgsplanes oder eines Bebauungs
planes (Teilbebauungsplanes) ortsüblich kund
gemacht oder d eren beabSichtigte ~ndel'Ung dem
Amt der Landesr.eg lenung 2lUr KSMtnis gebnacht,
so hat der Gemeinderat, wann dies zur Sjche~

nung der späteren Durchfijhl'llng des aublustel
lenden Planes notw.endig ist, für das Gemein
degebiet od er für 'reue desselben durch vererd
nung eIne Bausperre zu erlassen."

15. Aauch eine neue Z. 17 mit der folgenden Fas
sung soll ~m Art. I angefügt wenden:

,,17. In § 26 A'b$. 3 list des Wert ..Gwndteilungs
bewill igungen" durch das Wort "Bauplatze rklä
rungen" 2lU ersetzen."

16. öer Art . 11 so ll die Bezeichnung "Artikel IV" er
halten. Außerdem soll der Abs . 1 dIeses Arti
kels richt~ lauten:

,,(1) Art. I. Z. 9 -und 13 treten lIÜckwi.rkelld mit
1. Jul i 1969 ~n Kraft."

17. Nach dem Art. I soll ein neuer Art. 11 IlJ OO ein
neuer Art. IU iIn der nachstehenden Fassung
angefügt werden:

"Artlikel 11

Dfe BgLd. 8 auor-dllung, LGBJ. Nr. 13/1970, wird
wie folgt geändert :

Der bisherige Wortlaut d es § 90 ist als ,,(1)" zu
be~ichnen. .Als mauer Abs. 2 Ist anzufügen :

,,(2) Dem Ansuchen um Erteilung eitl er Baube
willigl\Jng für ein Einkaufszentrum (§ 14d Abs. 1
<las Burgenländischen Raumplanungsgesetzes)
iet zusätzlich eu den Unterlagen ooch Albs. 1
der rechtskräftige BewHllgungsbeschetd gern .
§ 14d Abs . 3 des Burgenländlschen -Raumpla
nungsgesetzes anzuschließen."

"Artikel U1

(1) Die Geme~nden haben ihre i n diesem üe
setz ,geregelten Aufgaben im eigenen Wirioungs·
beteleb ZlU besorgen.

(2) Art. I Z. 12 findet keine Anwendung auf Be
scheide. c te vor dem lnkll8fttr&ten ·dieser Be
stimmung In -Rechtskraft erwachsen sInd."

DurCh die -beantragte Änd8l1ung der Regierung s
u.:m:Il'-'" UI.I ~Iytl l I .

(2) Art. I Z. 12 findet keine Anwendung auf Be
scheide, d le vor dem lnk~afttr&ten dieser Be
stimmung In -Rechtskraft erwachsen sInd."

DurCh die -beantragte Änd8l1ung der Regierungs-
vorlage er.g ~t sich 10lgende NeUfaSSlUIlg der Er
läuterungen :
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E r l äu t e r un g e n

1.

Allgemeines

Angesichts der Tatsache, daB für 136 von 138
bgld. Geme!rlden rechtswirksame .Flächenwldmungs
pläne bestehen, bAngt .der yorUegende ·Entwurf eine
Reihe von ~nderungen des Raumplanungsgesatzes.
die sich aus den Bedürfnissen der PlI8Xis ergeben.

Sein besonderes Anliagen oesteht jn der Verein
fachung der Verfahren eur AufsteHung ozw. Ände
rung von Flächenwidrmmgsplänen und ·Bebauungs
plänen (Tei~bebauungsplänen).

Durd"l dIe Neuformulisflung der Widmung sart
_eauland~Wohngeblet~ soll <auch d ie Er:fllchtung wld
mungskonformer ·Betfllebe, wenn sie das örtlich w
mutbare Maß Übersteigende Störungen veeursacben.
hintangehaltfln werden . Weiters war auf Grund des
61l~nntnisses des Vel'fassungsgerichtshofes vom
10. Dezember 1979. G 27/79-10, wodurch der Wort
laut des § 14 /lbs . 3 ~lt. e über die Widmungsart
".gemischtes Baugeblet~ mit Wil"loung vorn 1. 12.
1980 wesent lidl verändert wurde , eine Neufassung
dieser Bestimmung ertordentch .

Durch die -Regelung der €r.r.ichtung von -Einkau fs
zentren soll die Konzentra tion von Handels- und
Dienstleistungsbetrieben auf GIll.Jnd der dadurch ver
lNsachten besonderen Auswirkungen auf die Umwelt
einer gesonderten Prutung und BewiH.igungspfl icht
(Bescheid der landesregler.ung) 'Unterworfen wer
den.

.oarüber.hlnaus soll den Aut91chtsbehörden die
Möglichkeit eröffnet wenden, Verstöße gegen den
Fläch,enwklmungsplan durch d ie NIchtlgerklärung
von Baubewilligungen zu ahnden. Nad"l der derzei
tigen Regelung des § 109 der Burgenländischen
Bauo rdnung, LGBI. Nr. 13/1970, :tiehot zwar ei n Ver
stoß gegen den Flächen.w1dmungsplan Nichtigkeit
nach sich, die Authebung des Baubewlll igungsbe
scheides 'ist Jedoch nur bis zum .ßaubeglnn (das ist
mit Beginn der Erd- oder Bauarbeiten) möglich. Da
die AufsIchtsbehörden meIst erst w einem späteren
Z<eltpunkt von solchen Verstößen Kenntnis erlangen.
soll e toe NIchtigerklärung auch onod"l "nnerhalb von
z.wei Jahre n ab ZUstellung des Bescheides I. Instanz
möglich sein . Damit könnte n die Aufsichtsbehörden
im verstärkten Ausmaß die enhaltung der nunmehr
fast überaU \AOrhandenen -Flächenwidmungspläne
herlbelführen.

ln kompetenz rechtlicher Hinsicht stützt sich vor
liegende Novelle a uf Art. 15 Abs. 1 6 -VG.
Im verstärkten Ausmaß die enhaltung der nunmehr
fast übera'U \AOrhandenen 'Flächenwidmungspläne
herlbelführen.

ln kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich vor
liegende Novelle a uf Art. 15 Abs. 1 6 -VG.

,I.
Zu den elme1Mln Bestimmungen

Zu Art I Z. 1 (§ 4 Abs . 1) :

Diese BestImmung soll "9S ermöglichen, daB der
Raumplanungsbeifat auch bei Verhi nde rung des Vor·
sitzenden und seines Stell.vertreters tagen kann .

Zu Art. I Z. 2 (§ 4 Ab&. 6) :

Da d·~ : Lande9amtsdirektor im FIStle 'der Z. 1 den
Vorsitz im Raumplanungsbeirat ·führt, erscheint es
zwe c!<mäßlg, Ihm beratende Stimme auch i n den
anderen Sitzungen des -Raumplanungsbeirates zu
:auer4<ennen.

Zu Art. I Z. 3 (§ 5 Ab&. 2):

Die auf Gl'!und der durch .z. 1 gesdlaffenen MÖQ
l ichk-elt der Vors jtziühr-ung durch d en Landesamts
direktor war bei der Regelung der BesdllußerfOf~

demisse zu ber:iicksichtige n.

Zu ArL I Z. 4 (§ 7 Abs. 2) :

Diese Best immung soll ,ermögllchen, ceüJm Ent
w~ck lungspro9ramm 'nicht mur die ZJele für die ein
zelnen Regionen, sendem a uch die aur Erreichung
dieser Zie le notwendigen konk reten Maßnahmen ge
nannt werde n können. oDIe örtliche Raumplanung
umtaßt sowotli d ie lPlächenwidmungsplanung als
auch die Bebauungsplanung und beinhaltet somit
auch ,die Festlegung und Beachtu ng von Gestal
tungsregeln. Auf Gr.und der beetebenden GenehmI
gungspflicht von Bebauungsplänen (Tellbebauungs
plänen) durch ole LandesregkJrung erscheint die vor
.gesehene ,Erweiterung des notwendigen InhalteS
von EntwickluOQsprogrammen ~f den qesemten Be
reich .der örtlichen Raumplanu ng alsfolgerichUg.

Zu Art. I Z. 5 (§ 11 Abs. 2):

Durch den Wegfa ll des Zitates des § 14 Abs. 4
des Finanzausgleic:hsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 2,
wird der H tnwels -auf eine bereits außer ,Kraft getre
tene tBestimmung b eseitigt. ~n HInkunft wird bei der
Gewähr-ung von Zweckzusdlüssen -gern. § 11 Abs. 2
für 'die -Bestimmung der .Finanzkra ft der Gemeinden
die entsprechende Regelung im jeweils 99ltenden 
befr isteten - Finanzausgleichsgesetz. hellllnzuzjehen
eeln .

Zu Art. I Z. 6 (S 14 Abs . 3 III a):

Wohngebiete sol len voronehmllch tür Wohngebäu
de samt den dazugehörigen N ebenanlagen bestimmt
sein, Daher soll die Err.ichtung von Betrieben und
Elnrichtungen auf solche beschränkt werden, die
der ,täglichen Versorgung und den wesentl ichen s0
zteten und kulturellen Bedürtn'ssen der Wohnbevöl
k.erung dienen. Darüberhinaus hat ibel der 6eurtel
lung wlttmungskonfonner eetriebe und Einrichtun
gen eine Prütung der Gefährdung bz.w. Belästigung
der Anre iner durch Lärm, Schmutz, Abgase etc. zu
erfolgen. Ist durch den Betrieb d ieser Etn!1ichtungen
~~ ..l~~ ;:. ...11-1. _ . _ ..~.. .._ .... ~"' ... _ _ . _ • • _ ••• , _ _ ..... .

k.erung dienen. Darüberhinaus hat ibel der 6eurtel
lung wlttmungskonformer eetriebe und Einrichtun
gen eine Prüfiung der Gefährdung bz.w. Belästigung
der Anreiner durch Lärm, Schmutz, Abgase etc. zu
erfolgen. Ist durch den Betrlleb d ieser Etn!1ichtungen
eine das örUlch zumutbere Maß überste'sende Ge
fährdung ode r :Belästigung der Nachbarn oder eine
überbmäßtga Belastung des Straßenverkehrs ZlU er
warten, so 'Ist deren 6rr.lchtung lolcht zulässig .

Zu Art. I z. 7 (§ 14 Abs. 3 III e):

Durch das Erkenntnlls des Verfiassungsgertchts~

hofes vom 10. 12. 1979. G 27/79-10, wurden Im § 14
Abs. 3 lit. e die Worte ",nach i it. a als auch nach
Ut. CW wegen des dadurch ~gerufenen unt>&-
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ding~n Ausschlu sses landwil1sChaftticher Be tr iebe
aus dem gemischten Baugeblet als verfassungswid
rig aufgehoben. Zur Beseitigung der durch dieses
Er4<enntnls hervorgerufenen sprachlichen Uneben
heiten des Textes wurde unter Berücksichtigung der
Neuf9rmuPerung der Widmungsart ..Bauland-Wohn
gebiet - vortiegende Formulierung gewählt. d ie in
..gemi6chten Baugebfeten- ab 1. 12. 1980, .dem Zeit
punkt des Inkrafttretens der A'Uthebung, die Er
ridltung nicht störender ß etniebe ztJläGt, was auch
den .Erfordernissen der Praxts entspricht Der Beur
WIllung einer d~ örtlich ZIUl1UItbare Maß übersteigen
oen Gefät1rdung oder Belästigung der Nachbarn
oder der übermäßtgen .Belastung des Straßenver
kehrs durch die erkennende Behörde wjro a llerdings
in Zukunft besondere BedeUhJng zukommen.

Zu ArL I Z. , l§ '4 d) '

Nach der geltenden Rech tslage Ist die Erri ch
tung von Elnzethand&ls- und D ienstleistungsbetrie
ben gnmd sätzllch im Gesdläftsgeblet und tndustrie
gebiet, mit Einschränkungen aber auch Im Wohn
gebiet . im gerrKschten Wohngebje:t 'lJl'ld tm Dorfge
biet zulAssIg.

Oie Regelung der -Errichtung von sogen. Elnkauf'S
zentren .Ist von der Notwendigkeit getragen, d ie Kon
zentralkm von Handels- '!JOd Dlenatlei6tung sbetrie
ben an einem geplanten Standort auf Grund der
damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die
umweli einer gitsooderten Prüfung zu unterziehen.

Ein Einkaufszentrum im Sinne <fieser Novelle tiegt
dann \IOr, wenn mehrere tilr den öber'ÖrUich9n Be
darl bestimmte Handelsbetriebe samt den damit in
ZJUsammenhang stehenden Dienstlelstungsemf'lichtun
gen ekle bauliche oder planerische Einheit bUden
und auf 'Binar Verkaufsfläche von mehr a ls 800 m2

bziw. eif'ler Gesamtbetrilebsfläche von 1200 m2 Güter
mehrerer Warengr:uppen. OallUnter auch Waren des
täglichen Bedarfes anbieten.

ZUsätzUch zu anderen er:torderlichen BeWil ll igun
gen (z!B. nach der Sgkt. Bauordnung, dem Natur
schutzg esetz, der Gewerbeordnung, dem Wasser
rechtsgesEltz) soll (ür die Errichtung eines E-m kaufs
zentrums eine 6ewJHJgl,lng der landesregierung er
forder1lch seHl.

Durch die in Abs. 3 enthaltenen Voraussetzun
gen fUr d ae .ertellung einer Erridltungsbewil llgung
fOr ,Einkaufszentren soll 9E""ährtels tet werden, (iaIJ

a) ElnlGauf$Zel1lren .rl\lr In a1~ Geschältsgeble~ lo
4us~iat od(W gemischtes aau9f:bl:et ausge
w!85enen F~ädlen errichtet werden und ekle der
\\Qdmungsart n icht entsprec:h&f)de Belästigung
odtn Anrainer O(tar Belastung des Straßenverkehrs

a) srn~;''''u1$Z801f~~ nur In a1~ Geschäftsgeble~ lo
Qus~ od(W gemtschtes 5aUQ9blet ausge
wlesenen F~ädlen enichtet werden und ekle der
Wildmungsarl: nicht ~ntsprec:h&f)de Belästigung
odtn Anrainer O(ter Belastung des Straßenverkehrs
vQrtlindert wJrd,

b} eine 8erOckalehtigung Oberörtl lcher jntereesen
{Watl88f. und EnergIeV8r!Orgung, Abwasserb&
seiUqung, V.rk~ßung} erl'oIgt und die
Betastung des NaturhatJshalt66 sowie eln. Stö
rung des LandschaftsbKdes in Grenzen gehalten
wird und

c) durch die .Bereitstellung der entsprechenden An·
zahl von Parkplätzen ei ne .Beeinträchtigung des
fließenden Verkehrs durch parkende Kl'9ftfahr~

zeuge vermieden wird.

Das Vom andens&in von Flii.chenwittmungsplänen
tür fast sämtliche Qgld . Geme10den schließt eine un
kontrollierte An~edlung von EiokauIszentren ..auf
der g rünen Wiese " von 'Vornherein aus. SeI der Neu
festleg1Jng von ·Standorten für Einkaufszentren bzw.
bei der .Beurteilung von -beantragten Aädlenwld
mungsplan-Änderungen werden 1m Interesse der SI
cherung der Natwel'6Orgung jedenfells BUch die Ziel
setzungen regioosaer€ntwicklungsprogramme ztI be
rücksichtigen sein.

Zu Art. I Z. 9 (§ 18 Abs. 2):

Bisher mu6te die Auflage des Entwu rfes des Flä
chenwldmungsplanes ortsüblich kundgemacht und
noch vor der Auflage eine dlesberügi iche Kund
machung im landesamtsblatt e~en. Wenn di ese
Verlautbarung im latIdesamtsblatl jedoch nicht recht
z$iUg vor der Auflage erfolgt, ist der .FIädlenwid
I1lllngspSan nach d er Rechtsprechung des Verfas
sungsgerichtshof86 gesetzwidrig zustande gekom
men. Dieser Formfehler füh llt - wie der vertas
sungsgerichlshof in seinem .Erkenn1nis vom 17. Oe
aember 1977. V 40/77. betreffend die Aufhebung des
F1ächenwidmungsplanes von Jennersdorl, ausg e
sprochen hat .... zur Aufhebung des gesamten Flä
chervNidmungsplanes durch den Vecfaseungsge
r~dltshot. Um .d{es ln Hinkunft Z1I ~lden , solle n
eHe Verfahrensbestimm.ungen so geändert werden,
daß nur mehr eine ortsübliche KUndmachung un d
eine diesbezügliche Mittei lung an des Amt der Lan
desreg ierung zwJngend zu erfolgen hat. B ne da
rüber <hInaus .gehende Publizität im Landesamtsblatt
Ist selbswe rstäodllch möglich 'lind im Interesse ei
ner breItgestreuten BQrgellbeteiiligung eucn wün
schenswert . Oie blsher~ge oPraxls der Ver·lautbarung
Im Lendesamtsbkltt sol lte daher oobedi ngt beibe
halten werden.

Um zu vermeiden, daß im ZUge von Beschwerde
verfahren FTläcllenwldmung\!lpläne zur Gänze aufge
hoben werden, .Jet e in ruck:wlrkendee lnicrafttreten
dieser Bestimmung mit 1. JuU 1969, ejec mit dem
Zeltpunkt dee Inkraftt retel16 des Raumplanungsge.
eetaee, bee.bsichUgt (siehe Art IV Abs. 1).

OIe zwingende Bekanntgabe der PlandarsteUung
samt Erlluter.ungen an das Amt der -l.andesregierung
trAgt den Edcrdemlssen der Pl'8Xls Red'lOung und
bringt to r e&netchlwe1bende BDrg8f, Plan uogsträger
und zahlreiche Dlenststellen eine wesentliche Er~

~chtervng ,

iri,gtd~ -Erfuni;n;Js;';n ~r Praxis Rechnung und
bringt to r eln&tchlwe1bende BDrger, Planuogstriger
und zahlr eiche D.ienststel len eine wesentliche Er
~chtervng ,

Zu Art. I Z. 10 (§ 19 Abs. Cl:

Das Änderungsverfah ren für AacheO'NidmUngs
pläne soll zur 6esdlktunlgung des v ertehrene da
durch vereinfacht ·werden, oas ounmebr die Absicht
der Änderung nicht mehr ortsübHch kundzumachen
ist. Es genügt, das Amt der LandeSf"8gierong ·von
der~I~tigten Änderung zu verständig",.



Der Entw,ur:f des Flächenwk1mungsplanes is t aber
- wJe bisher - zur aftgemeinen Einsicht im Gemeln
deemt aUf2!ulegen.

Zu Art. I Z. 11 und 12 (f 20 Abs. 1 und 5):

Die Neufassung brmgt: eine E l'lW9ite ~ung dahin
gehend, daß nunmehr d er Versooß gegen den Flä
chenwid.mungsplan zur NIchtiglkeil führt. Dles eröff
net der Oberbehörde nach § 68 Abs. 4 AVG, aber
auch der Aufsichtsbehörde gem. § 84 Abs. 1 Ilt. d
der Gemeindeordnung die MÖQlichkei,t, rechtskräfti
ge Bescheide, d;ie .gegen den Flächenwidmungsplan
veestoäen (z.8. aauplatz-e~k1lärungen und Bauplatz
bew.illigungen im G~ün~nd) , aufwheben. Aus Grün
den der Rechtssicherheit soll diese Hehebungsmög
lichkeit aber nur ~n nerha lb von zwel Jahre n nach
ZI/Jstellung des Bescheides 1. Instanz bestehen. Im
übrigen wird a uf Pk1:. I der Erläute~ungen verwiesen .

Zu Art. I Z. 13 und 14 (H 23 Aba. 2 und 24 Aba. 4):

Das v ersehren zur Aoufstellung ozw. Ände~ung von
Bebauungsplänen (T.eilbebauung9plänen) soll aus
den zu Art. I Z. 9 und 10 genannten 'Gr:ünden ver
eintacht werden .

Zu Art. I Z. 15 (f 25):

Der Begriff " G rundte;lung ~ soll zur Ver-meklung
von Mißverständnissen durch den ~n § 10 Abs. 1 der
Bgld. Bauordnung verwendeten Oberbegrri ft "Bau
ptatze rklarunq" ersetzt werden.

Zu Art. I Z. 16 (§ 26 Abs. 1 erster Satz) :

Da bereits sämtliche Gemeinden des H'urgen
landes zurmnöest vereinfachte Flächenw.idmungsplä
ne erlassen haben, Ändertongen von F1ächenwid
mungsplänen - nicht zuletzt auf Grund der Erlas·

Der 8eAchterstatte r :
Maser eh.
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: sung von region alen cnt'Middungspragrammen
jedoch häufig erfolgen. soll mJr Durchsetzung der
p.janungsabsichten eine Bausperre auch aus Anlaß
der Änderung von FlächsTltNidmungsplänen oder von
Bebauungsplänen (Teilbebauungsplänen) verhängt
werden können.

Zu Ar t I Z. 17 (i 28 Abs. 3):

Siehe ErläuterullQen 2!U Art . I. Z. 15.

Zu Art. 11:

Durch diese Bestimmung soll ,für die ört lich zu
ständigen Baubehör<1en dJ.e Möglich:k-eit 1J9SChaften
werden. Ansuchen um .ElIteilung einer Baubewilli
gung für ein Einkaufszentrum im Sinne des § 14 d
Abs. 1, für die e ine rBewl1U!)ung der landesregie
rung nicht erteilt wurde, .gemäß § 13 Abs. 3 AVG
1950 nicht zu berück'Slichtigen.

Zu Art. 11I:

Durch d le übergangsbestimmung <las A bs. 2 kön
nen diejen igen gegen den Flächenwjdmungsp1an ver
stoßenden Bescheide, d ie ver dem lnkratttreten des
§ 20 Abs . 5 1n Rechtskr:aft erwachsen sind, nicht
mehr für oichNg erklä rt werden.

Zu Art. IV Abs. 1:

H~nsichttich des rückwirkenden Inkrafttretens von
Art. I Z. 9 und 13 stehe d,fe Erläuterungen zu Art. I
Z.9.

Zu Art. IV Abs . 2:

Da die vortiegende Novelle ..,icht vor dem Zeit
punkt des lnkraturetens der Aufhebung wesentlicher
Telle des § 14 Abs. 3 Iit. e beschlossen wurde, soll
Art. I Z. 7 rückwirkend .in K.raft treten.

Der Obmann des Rechtsausschusses:
Mceer eh.

Der Obmann des Frnanzausschusses:
Flescl1 eh .


